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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Ing. Mag. Volker Reifenberger und weitere 

Abgeordnete haben am 21. September 2022 unter der Nr. 12226/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Folgeanfrage – Auswirkungen der 

neuen Heeresorganisation auf die Vertreter bzw. Tätigkeit der Dienststellen- und 

Fachausschüsse“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

• Ist das BMLV an das BMKÖS als zuständiges Ressort für das PVG im Hinblick auf die 

Durchführung oder Vermeidung von PV-Wahlen herangetreten? 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung ist im Zuge der zum damaligen Zeitpunkt 

geplanten Reorganisation ihres Ressorts an das Bundesministerium für Kunst, Kultur, 

öffentlichen Dienst und Sport als zuständiges Ressort für das Personalvertretungsgesetz 

herangetreten. 

Die Kontaktaufnahme des BMLVs sowie die weitere Korrespondenz bezog sich auf die 

Klärung der rechtlichen Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten (insbesondere in Bezug auf 
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das PVG) mit der zuständigen Fachabteilung meines Hauses betreffend die Weiterführung 

der Amtsgeschäfte der gewählten Personalvertretung trotz und im Zuge der geplanten 

sowie im späteren Verlauf angeordneten Reorganisation des genannten Ressorts. 

 
 
 
 
 
Mag. Werner Kogler 
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